
 
GZ: 21.175/1-3/02  Wien, 26. April 2002 
 
 

Betrifft:    Entwurf einer 11. Novelle zum NVG 1972; 
 Begutachtungsverfahren. 
 
An alle laut Verteiler: 
 
Präsidium des Nationalrates * Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst * alle 
Bundesministerien * alle Staatssekretariate * Kabinett der Vizekanzlerin * 
Rechnungshof * Büro des Datenschutzrates * Volksanwaltschaft * 
Oesterreichische Nationalbank * Finanzprokuratur * Beirat für die Volksgruppe 
der Roma * Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirats * alle Landes-
hauptmänner * Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung * Österreichischer Städtebund * 
Österreichischer Gemeindebund * Bundesarbeitskammer * alle 
Landesarbeiterkammern * Wirtschaftskammer Österreich * alle Landeswirt-
schaftskammern * Österreichischer Gewerkschaftsbund * 
Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst * 
Österreichischer Landarbeiterkammertag * alle Landeslandarbeiterkammern * 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs * alle 
Landeslandwirtschaftskammern * Österreichischer Rechtsanwalts-kammertag * 
Österreichische Notariatskammer * Österreichische Ärztekammer * Österreichi-
sche Apothekerkammer *Verband Angestellter Apotheker Österreichs * 
Österreichische Dentistenkammer * Industriellenvereinigung * Kammer der 
Wirtschaft-streuhänder * Bundeskammer der Tierärzte Österreichs * Bundes-
komitee Freie Berufe Österreichs * Bundeskammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten * Österreichische Patentanwaltskammer * Sekretariat der 
österreichischen Bischofskonferenz * Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche 
in Österreich * Österreichische Bundes-Sportorganisation *Israelitische 
Kultusgemeinde * ARGE Patientenanwälte * Österreichisches Hilfswerk * 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger * alle Sozialver-
sicherungsträger * Arbeitsmarktservice Österreich * alle Landesgeschäftsstellen 
des Arbeitsmarktservice * Kriegsopfer- und Behindertenverband Österreich * 
Freier Wirtschaftsverband Österreichs * Wirtschafts-forum der Führungskräfte * 
Österreichischer Bundesjugendring * Zentralausschuss der Österreichischen 
Hochschülerschaft * Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs * 
Österreichischer Bundesfeuerwehrverband * Zentralstelle Österreichischer 
Landesjagdverbände * BPW-Austria Gesellschaft * Verein für Hauskranken-
pflege und soziale Dienste * Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation * Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen * ARGE 
Daten * Österreichischer Gewerbeverein * Österreichischer Bundesverband für 
Psycho-therapie * Berufsverband österreichischer Psycholog-Innen * Verein 
Österreichischer Seniorenrat * Handelsverband * Geschäftsführung des 
Bundesseniorenbeirates * Verein der Mitglieder der Unabhängigen Ver-
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waltungssenate * Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung * Bundes-
konferenz der Universitäts- und Hoch-schulprofessoren * Bundeskonferenz der 
Verwaltungsdirektoren österreichischer Krankenanstalten * Vereinigung 
Österreichischer Staatsanwälte * Österreichisches Hebammengremium * ARGE 
PDL - SV Österreich * Verband der Öffentlichen Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft Österreichs * ARGE Selbsthilfe Österreich  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 
 
Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen übermittelt bei-

liegend den Entwurf einer 11. Novelle zum Notarversicherungsgesetz 1972 

samt Erläuterungen und Textgegenüberstellung mit dem Ersuchen um Stellung-

nahme bis längstens 

 

24. Mai 2002 

 

Es wird ersucht, die Stellungnahmen an das Bundesministerium für soziale 

Sicherheit und Generationen auch auf elektronischem Weg zu übermitteln: 

 

cornelia.graf@bmsg.gv.at 

 

Der Entschließung des Nationalrates anlässlich der Verabschiedung des 

Geschäftsordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 178/1961, entsprechend, werden die 

begutachtenden Stellen ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

unmittelbar dem Präsidium des Nationalrates zu übersenden und das 

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen hievon in Kenntnis 

zu setzen. Die Übermittlung der Stellungnahme an das Präsidium des 

Nationalrates sollte nach Möglichkeit auch elektronisch erfolgen: 

 

begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 

 

Die Landeskammern der gesetzlichen Interessenvertretungen werden ersucht, 

die Stellungnahme unmittelbar der jeweiligen Bundeskammer zu übermitteln. 
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Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmittelbar 

dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 

übermitteln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Dr. WIDLAR 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung 
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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert wird (11. Novelle zum 
NVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Notarversicherungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 66, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 6/2002, wird wie folgt geändert: 

1. § 78 Abs. 1 und 2 lauten: 

„(1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind zinsenbringend anzulegen. Sie 

dürfen unbeschadet des Abs. 3 und des § 79 nur angelegt werden: 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben 

wurden, oder 

 2. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Kreditinstituten begeben wurden, deren Bonität 

als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, oder 

 3. in auf Euro lautenden Einlagen bei Kreditinstituten, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden 

erachtet wird, oder 

 4. in Fonds, ausgenommen Immobilienfonds, unter den Beschränkungen nach den Z 1 bis 3 und 

nach Abs. 2; 

 5. in Immobilienfonds. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der vom Markt anerkannten 

Rating-Agenturen herangezogen werden. 

(2) Der Einsatz derivativer Instrumente im Sinne der besonderen außerbilanzmäßigen Geschäfte 

nach Z 1 der Anlage 2 zu § 22 des Bankwesengesetzes ist zulässig, wenn er nachweislich zur 

Absicherung bestehender Positionen nach Abs. 1 dient.“ 

2. Nach § 110 wird folgender § 111 samt Überschrift angefügt: 

”Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2002 (11. Novelle) 

§ 111. § 78 Abs. 1 und 2 tritt mit 1. August 2002 in Kraft.“ 

321/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



 5

Vorblatt 
Probleme: 

Erforderlichkeit der Aktualisierung verschiedener Bereiche des Sozialversicherungsrechtes. 

Lösung: 

Vornahme notwendiger Anpassungen und Rechtsbereinigungen. 

Alternativen: 

Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustandes. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

EU-Konformität: 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 

Union. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Durch den vorliegenden Entwurf sollen Änderungen des Sozialversicherungsrechtes, die der 

Rechtsbereinigung dienen, umgesetzt werden. 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 

Z 11 B-VG (”Sozialversicherungswesen”). 
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Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 78 Abs. 1 und 2): 

Diese Änderungen entsprechen den einschlägigen Änderungen des ASVG, wie sie im Rahmen des 

Entwurfes einer 60. ASVG-Novelle vorgeschlagen wurden, weshalb auf gesonderte Erläuterungen hiezu 

verzichtet werden kann. Analoges gilt für die finanziellen Erläuterungen. Um im Einzelfall das Auffinden 

der gewünschten Erläuterung im ASVG-Novellenentwurf zu erleichtern, werden im Folgenden die 

einander entsprechenden Gesetzesstellen gegenübergestellt: 

 

NVG 1972 ASVG 
§ 78 Abs. 1 und 2 § 446 Abs. 1 und 2 
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Sektion II/A/3, Auskunft:  Mag. Monika KREISSL, DW 2179 

A-1010 Wien, Stubenring 1,  Tel:  +43 1 711 00, Fax +43 1 715 82 56, DVR:0017001 

E-M ail: monika.kreissl@bmsg.gv.at  

Textgegenüberstellung 

Notarversicherungsgesetz 1972 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Vermögensanlage Vermögensanlage 

§ 78. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der Versicherungsanstalt sind 

zinsbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet der Bestimmungen des § 79 nur angelegt 

werden: 

§ 78. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der Versicherungsanstalt sind

zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet der Bestimmungen des § 79 nur

angelegt werden:  

 1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapieren;   1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten der Europäischen

Union begeben wurden, oder 

 2. in Darlehensforderungen, die auf inländische Liegenschaften mündelsicher 

sichergestellt werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen auf Gebäude, die 

ausschließlich oder zum größten Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken 

dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das der Exekution entzogen ist oder 

auf dem ein Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind ausgeschlossen. 

Liegenschaften, deren Ertrag auf Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit 

beliehen werden, als der Grundwert ohne Rücksicht auf die Bestockung 

Mündels icherheit gewährt. Die betreffenden Liegenschaften müssen einen der 

Verzinsung des Darlehens und den übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen 

entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem Zugehör während der ganzen 

Dauer des Darlehens im vollen Wert des Darlehens samt Nebengebührenkaution 

gegen Elementarschäden versichert sein; 

 2. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Kreditinstituten begeben wurden,

deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, oder 

 3. in inländischen Liegenschaften (Grundstücken, Gebäuden) mit Ausnahme von 

Liegenschaften, die ausschließlich oder zum größten Teil industriellen, 

gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen;  

 3. in auf Euro lautenden Einlagen bei Kreditinstituten, deren Bonität als zweifelsfrei

vorhanden erachtet wird, oder 

 4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach Art und Umfang ihres 

Geschäftsbetriebes, dem Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den 

Gesamtverbindlichkeiten oder zufolge einer bestehenden besonderen Haftung 

ausreichende Sicherheit bieten.  

 4. in Fonds, ausgenommen Immobilienfonds, unter den Beschränkungen nach den

Z 1 bis 3 und nach Abs. 2; 

  5. in Immobilienfonds. 

 Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der vom 

Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. 

(2) Die Versicherungsanstalt hat bei der Anlage der nach Abs.1 bestimmten Mittel 

die einzelnen Länder zu berücksichtigen.  

(2) Der Einsatz derivativer Instrumente im Sinne der besonderen außerbilanzmäßigen

Geschäfte nach Z 1 der Anlage 2 zu § 22 des Bankwesengesetzes ist zulässig, wenn er

nachweislich zur Absicherung bestehender Positionen nach Abs. 1 dient.  

(3) unverändert. (3) unverändert. 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2002 (11. Novelle) 
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 § 111. § 78 Abs. 1 und 2 tritt mit 1. August 2002 in Kraft. 
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